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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

    
bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

serrerr Ihre Online-Beschwerde zum Thema: Informationsfreiheit 

ich danke Ihnen für Ihre Eingabe vom 3. Oktober 2023 an den Bundesbe- 

auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI). Ihre 

Eingabe wird unter dem oben genannten Geschäftszeichen bearbeitet. 

Aus der Ihrer Eingabe als Anlage beigefügten Korrespondenz geht hervor, 

dass Sie in der Angelegenheit zwischenzeitlich auch Untätigkeitsklage vor 

dem Verwaltungsgericht Berlin erhoben haben. Ich gehe davon aus, dass 

das Klageverfahren nach Erlass des Widerspruchsbescheides vom 

11. Januar 2023 als Klageverfahren in der Sache fortgeführt wird. 

Die Durchführung eines Vermittlungsverfahrens hinsichtlich Ihres Antrags 

bei dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 

scheint mir deshalb derzeit nicht aussichtsreich. Nach hiesiger Erfahrung 

ist die Durchführung eines Vermittlungsverfahrens während eines laufen- 

den Klageverfahrens regelmäßig nicht erfolgsversprechend. Vielmehr wird 

in ständiger Verwaltungspraxis dem Klageverfahren Vorrang gelassen. 

Ich werde den Vermittlungsvorgang einstweilen schließen und wäre Ihnen 

dankbar, wenn Sie mich über den Ausgang des Klageverfahrens informiert 

hielten. 
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Datenschutzerklärung des BfD!I: 

1. Kontakt 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Anschrift: Graurheindorfer Str. 153, 53117 Bonn 

Zentrale Telefonnummer: 0228/997799-0 

Zentrale Mail-Adresse: poststelle@bfdi.bund.de 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: Herr Deitermann 

Telefonnummer: 0228/997799-1950 

Mail-Adresse: bdsb@bfdi.bund.de 

Zur verschlüsselten Kommunikation mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB) 

können Sie von einem Schlüsselserver (z. B. https://keys.openpgp.org) den aktuellsten PGP- 

Key des bDSB herunter laden. Zum Abgleich finden Sie hier den zugehörigen Fingerabdruck 

dieses öffentlichen Schlüssels: BO8F816E78971A1534D53C7AF2BEAE854DC2E4AFE 

2. Einleitung und Zwecke der Verarbeitung 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) verarbeitet bei 

der Wahrnehmung der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben personenbezogene Daten. Zu 

seinen öffentlichen Aufgaben gehören insbesondere die folgenden Teilbereiche: 

e Die Überwachung und Durchsetzung der DSGVO und des BDSG bei Verantwortlichen, die 

seiner Aufsicht unterliegen, einschließlich der dazu notwendigen Kooperation mit Daten- 

schutzbehörden der Länder und der Mitgliedstaaten der EU 

e Die Kontrolle der Informationsfreiheit bei Verantwortlichen, die seiner Aufsicht unterliegen 

e Die Bereitstellung von Informationen über das Datenschutzrecht und die Informationsfrei- 

heit an Dritte oder an die Öffentlichkeit 

e Die Bearbeitung von Beschwerden zu den Themen Datenschutz und Informationsfreiheit 

betroffener Personen über Verantwortliche und Auftragsverarbeiter, die seiner Aufsicht un- 

terliegen 

Der BfDI verarbeitet als zivilrechtliche Vertragspartei bzw. als öffentlich-rechtliche Dienststelle 

personenbezogene Daten. Beispiele hierfür sind die Personalgewinnung und -verwaltung, die 

Beschaffung von Büromaterialien oder Hilfsdienstleistungen. Der BfDI verarbeitet in Verfol- 

gung seiner eigenen Interessen dabei gegebenenfalls auch die personenbezogenen Daten



b) Kontrolle der Informationsfreiheit bei Verantwortlichen, die der Aufsicht durch den BfDI un- 

terliegen 

Öffentliche Stellen des Bundes und an Auftragnehmer des BfDI für die interne Verwaltungs- 

tätigkeit der eigenen Dienststelle 

c) Die Bereitstellung von Informationen über das Datenschutzrecht und die Informationsfrei- 

heit an Dritte oder an die Öffentlichkeit 

Öffentliche Stellen des Bundes oder der Länder für die Abstimmung von Informationenma- 

terialien, Presse für die Verbreitung von Informationen und an Auftragnehmer des BfDI für 

die interne Verwaltungstätigkeit der eigenen Dienststelle 

d) Die Bearbeitung von Beschwerden zum Datenschutz und der Informationsfreiheit durch be- 

troffene Personen über Verantwortliche und Auftragsverarbeiter 

Für das Datenschutzrecht: 

Öffentliche Stellen des Bundes, soweit diese vom Gegenstand der Beschwerde betroffen 

sind (insbesondere als Verantwortlicher), Aufsichtsbehörden der Länder sowie der Mitglied- 

staaten der EU, soweit diese für den Gegenstand der Beschwerde zuständig sind und an 

Auftragnehmer des BfDI für die interne Verwaltungstätigkeit der eigenen Dienststelle 

Für das Informationsfreiheitsrecht: 

Öffentliche Stellen des Bundes, soweit diese vom Gegenstand der Beschwerde betroffen 

sind (insbesondere als Verantwortlicher) und an Auftragnehmer des BfDI für die interne 

Verwaltungstätigkeit der eigenen Dienststelle 

e) Abgabe an das Bundesarchiv 

Durch den BfDI werden in Absprache mit dem Bundesarchiv grundsätzlich keine Akten über 

Beschwerden und Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern an das Bundesarchiv abgege- 

ben. Hiervon wird nur in Einzelfällen abgewichen, wenn das zuständige Referat zu der Ein- 

schätzung gelangt, dass es sich um einen historisch wertvollen Sachverhalt handelt.



c) Recht auf Löschung - Art. 17 DSGVO 

Das Recht auf Löschung beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, Daten beim Verant- 

wortlichen löschen zu lassen. Dies ist allerdings nur dann möglich, wenn die ihn angehenden 

personenbezogenen Daten nicht mehr notwendig sind, rechtswidrig verarbeitet werden oder 

eine diesbezügliche Einwilligung widerrufen wurde. Es gelten die in $ 35 BDSG geregelten 

Ausnahmen von diesem Recht. 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung - Art. 18 DSGVO 

Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, 

eine weitere Verarbeitung der ihn angehenden personenbezogenen Daten vorerst zu verhin- 

dern. Eine Einschränkung tritt vor allem in der Prüfungsphase anderer Rechtewahrnehmungen 

durch den Betroffenen ein. 

e) Recht auf Datenübertragbarkeit - Art. 20 DSGVO 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit beinhaltet die Möglichkeit für den Betroffenen, die ihn 

angehenden personenbezogenen Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format vom 

Verantwortlichen zu erhalten, um sie ggf. an einen anderen Verantwortlichen weiterleiten zu 

lassen. Gemäß Art. 20 Abs. 3 Satz 2 DSGVO steht dieses Recht aber dann nicht zur Verfü- 

gung, wenn die Datenverarbeitung der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dient. 

f) Recht auf Widerspruch - Art. 21 DSGVO 

Das Recht auf Widerspruch beinhaltet die Möglichkeit für Betroffene, in einer besonde- 

ren Situation der weiteren Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu widerspre- 

chen, soweit diese durch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben oder öffentlicher so- 

wie privater Interessen gerechtfertigt ist. Es gelten die in $ 36 BDSG geregelten Aus- 

nahmen von diesem Recht. 

7. Notwendigkeit der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch den BfDI steht im unmittelbaren Zu- 

sammenhang mit der Wahrnehmung seiner öffentlichen Aufgaben.



Unser Online-Angebot enthält Links zu Internetseiten anderer Anbieter/-innen. Der Bundes- 

beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat keinen Einfluss darauf, dass 

diese Anbieter/-innen die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen einhalten. Sie sollten da- 

her stets die Datenschutzerklärung der anderen Anbieter/-innen prüfen.


